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der Erlegung von Gränzzoll unterworfenen
Gegenständen in der Stadt Delmenhorst er¬
hoben worden , vom i . k. M . an auf der
Granze selbst, zu Barrelgraben , und zwar an
den Pachter des dort nenerbaueten Herrschaft¬
lichen Hauses , Albert Weihausen , zu ent¬
richten ist.

29 ) Regierungs - Bekanntmachung
vom 15. October 182Z . , xwdl . am
20 . Oktober e. 3.

Authentische Durch eine höchste Resolution vom I2ten

^ ^ " ^ ^ ^ October ist der §. 4g . der Verordnung über
ordnung über Bestimmung und Zweck der Awangsarbcits-

2tnstalt in Vechta vom 29. May 1821. da-
Swangsarbeits - Hu > authentrfa ) dcclarirt : daß gegen ein vom
anstatt in Bech- Cximinalgericht in Gemäßheit des gedachten

§' 49 ' abgegebenes Urthcil , da in dem da¬
selbst bestimmten Falle die Vorschriften des
Strafgesetzbuchs überall keine Anwendung fin¬
den , kein Rechtsmittel , sondern nur der Re¬
kurs an den Landesherrn zulässig sey ; welches
in unmittelbaren ! höchsten Aufträge hierdurch
bekannt gemacht wird.

zo ) Cammer - Bekanntmachung vom
22 . Oct.  1825 . , xudl . 27 . Oct . e. s.

Aufhebung des Da Seine Herzogliche Durch-

genl weÛ ucht mittelst eines Höchsten Cabinetsre-
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